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Text 

Artikel V. § 1. Die wissenschaftliche Heranbildung des Klerus erfolgt an den vom Staate erhaltenen 
katholisch-theologischen Fakultäten oder an den von den zuständigen kirchlichen Stellen errichteten 
theologischen Lehranstalten. 

Die für die Erziehung der Priesteramtskandidaten bestimmten Seminare, Konvikte und dergleichen 
kirchlichen Anstalten unterstehen in ihrer Einrichtung ausschließlich der kirchlichen Oberbehörde. 

Die innere Einrichtung sowie der Lehrbetrieb der vom Staate erhaltenen katholisch-theologischen 
Fakultäten wird grundsätzlich nach Maßgabe der Apostolischen Konstitution „Deus Scientiarum 
Dominus“ vom 14. Mai 1931 und der jeweiligen kirchlichen Vorschriften geregelt werden. Jene 
Durchführungsmaßnahmen, die sich hiebei im Hinblick auf den besonderen Charakter dieser Fakultäten 
beziehungsweise ihre Stellung im Universitätsverbande als notwendig erweisen, werden jeweils im 
Einvernehmen mit der zuständigen kirchlichen Behörde getroffen. 

Es besteht Einverständnis darüber, daß die theologische Fakultät der Universität Innsbruck 
insbesondere bezüglich der Zusammensetzung ihres Lehrkörpers in ihrer Eigenart erhalten bleibt. 
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